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Die Aareon Deutschland GmbH (im Folgenden 
Aareon) betreibt das Internet-Service-Portal Mareon 
als Kommunikations- und Interaktionsplattform für 
Unternehmen der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft und deren Geschäftspartner. Das Service-
Portal wird im Folgenden als Dienst bezeichnet. 
 
§ 1 Geltungsbereich, Änderungen der AGB 
 
1. Für die Nutzung des Dienstes gelten aus-

schließlich der Vertrag über die Teilnahme an 
dem Internet-Service-Portal Mareon nebst 
Anlagen und die nachfolgenden Allgemeinen 
Vertragsbedingungen. 

 
2. Die Regelungen dieser Vertragsbedingungen, 

gelten nur gegenüber Unternehmen, juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts und 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im 
Sinne des § 310 Abs. 1 BGB. 

 
3. Aareon behält sich vor, diese Geschäftsbe-

dingungen jederzeit abzuändern, sofern die 
Änderungen unter Berücksichtigung der Inte-
ressen von Aareon für den Teilnehmer zu-
mutbar sind. Im Falle einer Änderung wird 
Aareon dem Teilnehmer diese gesondert be-
kannt geben. Die Änderungen gelten als vom 
Teilnehmer genehmigt, wenn dieser nicht in-
nerhalb von 3 Monaten nach Bekanntgabe 
der Änderungen widerspricht. Hierauf weist 
Aareon den Teilnehmer bei der Bekanntgabe 
der Änderungen ausdrücklich hin. Hat der 
Teilnehmer Widerspruch erhoben, ist Aareon 
berechtigt, diesen Vertrag zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt ordentlich zu kündigen. 

 
4. Entgegenstehende bzw. ergänzende Bedin-

gungen des Vertragspartners – insbesondere 
Allgemeine Geschäftsbedingungen – werden 
nicht Vertragsinhalt, auch wenn Aareon einen 
Vertrag durchführt, ohne solchen Bedingun-
gen ausdrücklich zu widersprechen. 

 
§ 2 Vertragsgegenstand 
 
1. Für die Laufzeit des Teilnahmevertrages stellt 

Aareon dem Teilnehmer einen Zugang zum 
Dienst zur Verfügung. Die im Dienst betrie-
bene Software wird dem Teilnehmer im Onli-
ne-Zugriff zur Nutzung bereitgestellt. Aareon 
räumt dem Vertragspartner die zur Nutzung 
des Dienstes für eigene Geschäftszwecke er-
forderlichen Rechte ein. Einzelheiten zu den 
Softwareprodukten und Leistungen ergeben 
sich aus dem Leistungsschein und der Leis-
tungsbeschreibung. 

 
2. Aareon räumt dem Teilnehmer ein zeitlich auf 

die Laufzeit des Teilnahmevertrages be-
schränktes, nicht ausschließliches, nicht 
übertragbares Recht ohne das Recht zur Un-
terlizenzierung ein, die bereitgestellte Soft-
ware für eigene Zwecke so zu nutzen, wie 
dies in dem Teilnahmevertrag, diesen Ver-
tragsbedingungen und in den Verfahrensbe-
schreibungen beschrieben ist. 

 
3. Aareon behält sich das Recht vor, auch die 

kostenpflichtigen Funktionalitäten des Diens-
tes jederzeit zu modifizieren, einzustellen 
oder gegen andere Dienste auszutauschen, 
sofern dem Teilnehmer dies zumutbar ist. Ein 
Anspruch auf Beibehaltung bestimmter Funk-
tionalitäten besteht nicht. Insbesondere gilt 
dies für Funktionalitäten, die nicht ausdrück-
lich in der Leistungsbeschreibung des ge-
wählten Leistungspakets genannt sind oder 
nach Vertragsschluss von Aareon ohne zu-
sätzliche Vergütung angeboten werden. Aa-
reon wird die Software fortentwickeln und an 
gesetzliche Änderungen anpassen und dem 
Teilnehmer aktualisierte Versionen zur Nut-
zung bereitstellen. 

 
§ 3 Leistungserbringung durch Dritte 
 
Aareon ist berechtigt, die Leistung durch Dritte 
erbringen zu lassen und hierzu insbesondere die 
von dem Teilnehmer an Aareon übermittelten Daten 
an Dritte weiterzugeben. Insbesondere ist Aareon 
berechtigt, die vereinbarte Leistung durch Einstel-

lung der Daten in durch Dritte betriebene Dienste 
zu erbringen.  
 
Werden Daten gemäß vorstehendem Absatz an 
Dritte weitergegeben, wird Aareon den Dritten vor 
Weitergabe der Daten zur Wahrung der Vertraulich-
keit und Einhaltung des Datenschutzes verpflichten 
und dem Teilnehmer auf Verlangen den Nachweis 
hierüber führen. 
 
§ 4 Verfügbarkeit 
 
1. Fristen und Termine sind verbindlich, wenn 

und soweit sie durch die Vertragsparteien 

ausdrücklich schriftlich als verbindlich ver-

einbart sind.  

2. Das Rechenzentrum von Aareon und der 

Mareon-Internet-Service werden an sieben 

Tagen pro Woche, jeweils 24 Stunden je Tag 

betrieben. Unabhängig hiervon erhält der 

Vertragspartner den Anspruch, Mareon Ser-

vice außerhalb der in der Leistungsbeschrei-

bung dargestellten Zeiten für geplante War-

tungsarbeiten mit einer Verfügbarkeit von 

96 % im Monatsmittel gemäß den Bestim-

mungen des Mareon-Vertrages und seiner 

Anlagen zu nutzen.  

Während der Zeiten, die außerhalb des – mit-
tels Anwendung der vorbezeichneten prozen-
tualen Verfügbarkeitsangabe festzustellen-
den – Nutzungszeitraums liegen, hat der Ver-
tragspartner keinen Anspruch auf Nutzung 
des Mareon-Services, auch wenn zu diesen 
Zeiten eine Nutzung des Mareon-Services 
möglich ist. Diese Zeiten werden von Aareon 
vielmehr benötigt, um jederzeit ungeplante 
Wartungsarbeiten durchzuführen. Dieser 
Zeitraum ist immer zeitlich begrenzt auf 4 % 
im Monatsmittel. Die in der Leistungsbe-
schreibung dargestellten Zeiten für geplante 
Wartungsarbeiten werden nicht in die Verfüg-
barkeit eingerechnet. Kommt es während 
dieser Zeiten zu einer Leistungsreduzierung 
oder -einstellung, so besteht für den Ver-
tragspartner insbesondere kein Anspruch auf 
Gewährleistung oder Schadensersatz. 
 

3. Ereignisse höherer Gewalt, die einer Ver-
tragspartei eine Leistung oder Obliegenheit 
wesentlich erschweren oder unmöglich ma-
chen, berechtigen die betroffene Partei, die 
Erfüllung dieser Verpflichtung oder Obliegen-
heit um die Dauer der Behinderung und eine 
angemessene Anlaufzeit hinauszuschieben. 

 
4. Als Umstände höherer Gewalt gelten zum 

Beispiel Krieg, Streiks, Unruhen, Enteignun-
gen, kardinale Rechtsänderungen, Sturm, 
Überschwemmungen und sonstige Naturka-
tastrophen sowie sonstige von Aareon nicht 
zu vertretende Umstände, wie insbesondere 
Wassereinbrüche, Stromausfälle und Unter-
brechungen oder Zerstörung datenführender 
Leitungen. 

 
5. Jede Vertragspartei hat die andere Vertrags-

partei über den Eintritt eines Falles von hö-
herer Gewalt unverzüglich und in schriftlicher 
Form in Kenntnis zu setzen. 

 
§ 5 Zugang 
 
Aareon wird dem Teilnehmer einen Haupt-
benutzeraccount inkl. Passwort zur Verfügung 
stellen, welcher dem Teilnehmer den Zugang zu 
dem Dienst ermöglicht.  
 
Der Hauptbenutzeraccount versetzt den Teilnehmer 
in die Lage, selbstständig eigene Unteraccounts zu 
vergeben (Administrator).  
 
Der Teilnehmer wird Aareon den Inhaber des 
Hauptbenutzeraccounts mitteilen. Er wird die ihm 
von Aareon übermittelten Hauptbenutzeraccounts 
und Passwörter vertraulich behandeln und dafür 
Sorge tragen, dass sie nicht autorisierten Mitarbei-
tern und Dritten weder zur Kenntnis gelangen noch 
auf sonstige Weise durch diese genutzt werden 
können.  
 

Der Teilnehmer wird die Unteraccounts und Pass-
wörter vertraulich behandeln und nur denjenigen 
Personen mitteilen, die sie bestimmungsgemäß 
nutzen sollen. Die Bestimmung dieser Personen 
fällt in den alleinigen Verantwortungsbereich des 
Teilnehmers. Vergibt der Teilnehmer Unteraccounts 
und Passwörter an Dritte und vermitteln diese 
Unteraccounts und Passwörter den Zugang zu 
personenbezogenen Daten, wird der Teilnehmer die 
Unteraccounts und Passwörter nur den Personen 
mitteilen, zu deren Daten die Benutzeraccounts und 
Passwörter den Zugang vermitteln. Außerdem wird 
der Teilnehmer die jeweiligen Personen spätestens 
bei Mitteilung der Benutzeraccounts und Passwör-
ter darauf hinweisen, dass diese vertraulich zu 
behandeln sind und ihre Kenntnisnahme den 
Zugang zu personenbezogenen Daten ermöglicht. 
 
In allen Fällen haftet der Teilnehmer für jeden von 
ihm zu vertretenden Missbrauch der Benutzer-
accounts und Passwörter, insbesondere für deren 
nicht genehmigte, vollmachtsüberschreitende oder 
befugnisüberschreitende Nutzung, es sei denn, er 
hat Aareon den Verlust der Daten oder deren 
unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte rechtzeitig 
angezeigt. Er wird Aareon jeden Verdacht auf 
missbräuchliche Nutzung unverzüglich mitteilen. 
 
Aareon prüft die Identität jedes Teilnehmers vor 
Zulassung zu dem Dienst. Das Prüfungsverfahren 
ergibt sich aus der jeweils gültigen Fassung der 
Verfahrensbeschreibung. 
 
§ 6 Vergütung, Aufrechnung, Zurückbehal-

tungsrecht 
 
1. Die Vergütung für die Leistungen von Aareon 

richtet sich nach den jeweils mit dem Teil-
nehmer vereinbarten Preisen oder der jeweils 
aktuell gemäß § 7 festgesetzten Preisliste.  

 
Dient zur Berechnung der Vergütung ein 
Rechnungsbetrag für vom Rechnungssteller 
erbrachte Leistungen, ist der Rechnungsbe-
trag inklusive Umsatzsteuer (Bruttobetrag) 
maßgeblich.  

 
2. Die Kosten der Datenfernübertragung vom 

Teilnehmer zum Server der Aareon und zu-
rück trägt der Teilnehmer.  

 
3. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatz-

steuer. 
 
4. Zahlungen sind mit Rechnungsstellung fällig, 

sofern nichts anderes vereinbart ist. Fortlau-
fende Vergütungen sind im Voraus zu ent-
richten und fällig am ersten Tag des jeweili-
gen Abrechnungszeitraums. Ist im Vertrag 
kein Abrechnungszeitraum bestimmt, ist die 
Vergütung monatlich im Voraus zu entrich-
ten. Fällt der Vertragsbeginn nicht auf den 
Beginn des Berechnungszeitraums, ist die 
Vergütung zeitanteilig zu zahlen. 

 
5. Aufrechnungsansprüche stehen dem Teil-

nehmer nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder 
von Aareon anerkannt sind. Außerdem ist er 
zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch aus 
einem Vertragsverhältnis resultiert, in dem 
diese Allgemeinen Vertragsbedingungen An-
wendung finden. 

 
6. Erfüllt der Teilnehmer eine Zahlungsverpflich-

tung gemäß diesem Vertrag trotz Mahnung 
nicht und gerät er dadurch in Verzug, ist Aa-
reon berechtigt, die weiteren Leistungen zu-
rückzuhalten. Aareon hat die Leistung unver-
züglich wieder aufzunehmen, sobald die 
Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind 
und der Teilnehmer die Kosten der Unterbre-
chung und Wiederaufnahme der Leistung er-
setzt hat. 

 
§ 7 Änderung der Vergütung 
 
Aareon ist berechtigt, die Vergütung für den Dienst 
neu festzusetzen. Die Wirkung der Neufestsetzung 
tritt an dem Monatsersten ein, der auf einen 
Zeitraum von 3 Monaten nach Zugang der Neufest-
setzung folgt. Widerspricht der Teilnehmer der 
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Neufestsetzung nicht bis zum Zeitpunkt des ange-
kündigten Wirksamwerdens der Neufestsetzung, 
gelten die neu festgesetzten Gebühren als verein-
bart. Widerspricht der Teilnehmer den neu festge-
setzten Gebühren, endet dieser Vertrag mit Wir-
kung zum Zeitpunkt des angekündigten Wirksam-
werdens der Neufestsetzung.  
 
§ 8 Leistungsbeschreibungen  
 
Die Einzelheiten der Leistungen und des Verfahrens 
des Dienstes sind in ergänzenden Leistungsbe-
schreibungen enthalten, die jedem Teilnehmer in 
dem Dienst zugänglich gemacht oder schriftlich 
oder in Textform übersendet werden. Zusätzlich 
gelten ergänzende Leistungs- und Leistungsbe-
schreibungen für einzelne Leistungen des Dienstes, 
die jedem Teilnehmer in dem Dienst zugänglich 
gemacht oder schriftlich oder in Textform übersen-
det werden. 
 
Aareon ist berechtigt, Leistungsbeschreibungen 
durch Einstellung in den Dienst und Zusendung in 
elektronischer Form oder in Textform zu ändern, 
wenn dies unter Berücksichtigung der Interessen 
der Aareon für den Teilnehmer zumutbar ist. Die 
Wirkung der Änderung tritt an dem Monatsersten 
ein, der auf einen Zeitraum von 3 Monaten nach 
Zugang der Änderung folgt. Widerspricht der 
Teilnehmer den geänderten Leistungsbeschreibun-
gen innerhalb dieses Zeitraums, endet dieser 
Vertrag mit Wirkung zum Zeitpunkt des angekün-
digten Wirksamwerdens der Änderung. Andernfalls 
gelten die geänderten Leistungsbeschreibungen ab 
dem angekündigten Termin. 
 
§ 9 Datenübertragung aus Wohnungswirt-

schaftssystemen 
 
Die Übertragung von Daten zu und von dem Dienst 
kann gemäß Leistungs- und Verfahrensbeschrei-
bung über eine Schnittstelle zu der von dem 
Teilnehmer genutzten Software (insb. ERP-Software 
und Handwerkersoftware) erfolgen. Der Dienst 
stellt ausschließlich die erforderlichen Funktionali-
täten zur Aufnahme von Daten aus der Software 
und Abgabe von Daten an die Software zur Verfü-
gung. Die Verpflichtungen der Aareon aus dieser 
Vereinbarung enden an der Schnittstelle. 
 
Es obliegt dem Teilnehmer, in der von ihm betrie-
benen Software die Voraussetzungen für die 
Anbindung des Dienstes, die Vornahme der erfor-
derlichen Einstellungen und zum Austausch der 
Daten mit dem Dienst gemäß Leistungs- und 
Verfahrensbeschreibung zu schaffen und zu erhal-
ten. 
 
Zur Nutzung des Dienstes eventuell erforderliche 
Anpassungen der vom Teilnehmer betriebenen 
Software und der Schnittstellen sind nicht Ver-
tragsgegenstand und bedürfen einer gesonderten 
Beauftragung durch den Teilnehmer. 
 
Der Teilnehmer hat Vorgaben der Aareon zum 
Format der zwischen dem Dienst und der von ihm 
betriebenen Software ausgetauschten Daten zu 
beachten, da anderenfalls eine sinnvolle und 
korrekte Verarbeitung dieser Daten nicht möglich 
ist. Beachtet der Teilnehmer die Vorgaben nicht, ist 
Aareon berechtigt, die Einstellung der Daten zu 
verweigern oder auf Wunsch des Teilnehmers die 
übermittelten Daten gegen gesonderte Vergütung 
anzupassen. 
 
§ 10 Daten  
 
1. Der Teilnehmer verpflichtet sich zur wahr-

heitsgemäßen und vollständigen Angabe der 
beim Vertragsabschluss abgefragten Daten. 
Im Rahmen des Vertragsabschlusses und des 
laufenden Vertragsverhältnisses ist Aareon 
berechtigt, die Vorlage eines Handelsregis-
ter- und/oder Gewerberegisterauszugs und 
anderer Unterlagen und Auskünfte zu verlan-
gen, die für den Vertragsabschluss oder die 
Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses 
geboten oder zweckmäßig erscheinen. 

 
2. Der Teilnehmer willigt ein, dass Aareon 

seinen Namen, seine Anschrift, seine E-Mail-
Adresse, den Ort der Leistungserbringung 
und seine Bankverbindung an den Vertrags-

partner des Teilnehmers zum Zwecke der 
Vertragsabwicklung übermittelt. 

 
3. Aareon behält sich vor, in dem Dienst ein 

Teilnehmerverzeichnis anzubieten, in dem 
Daten der Teilnehmer für andere Teilnehmer 
einsehbar sind. Die Registrierung des Teil-
nehmers in einem solchen Teilnehmerver-
zeichnis und die Veröffentlichung von Daten 
in dem Teilnehmerverzeichnis bedürfen der 
ausdrücklichen Zustimmung des Teilneh-
mers. 

 
§ 11 Datenschutz 
 
1. Beide Parteien werden die jeweils anwendba-

ren, insbesondere die in Deutschland gülti-
gen datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
beachten und ihre im Zusammenhang mit 
dem Vertrag eingesetzten Beschäftigten auf 
das Datengeheimnis nach § 5 BDSG ver-
pflichten, soweit diese nicht bereits allge-
mein entsprechend verpflichtet sind. 

 
Insbesondere verpflichtet sich Aareon, die 
durch den Teilnehmer in dem Dienst gespei-
cherten Daten nur dann und nur soweit zu 
verarbeiten, wie dies zum Erreichen des Ver-
tragszwecks erforderlich ist und durch Ge-
setz oder andere Rechtsvorschriften erlaubt 
oder angeordnet wird. 

 
2. Erhebt, verarbeitet oder nutzt der Teilnehmer 

selbst oder durch Aareon personenbezogene 
Daten Dritter, so steht er dafür ein, dass er 
dazu nach den anwendbaren, insb. daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen berechtigt 
ist und stellt im Falle eines Verstoßes Aareon 
von Ansprüchen Dritter frei. 

 
3. Soweit zu verarbeitende Daten personenbe-

zogene Daten sind und eine Auftragsdaten-
verarbeitung vorliegt, wird Aareon die Wei-
sungen des Teilnehmers (z. B. zur Einhaltung 
von Löschungs- und Sperrungspflichten) be-
achten. Die Regelungen der Vertragsanlage 
zur Auftragsdatenvereinbarung kommen in 
diesem Fall ergänzend zur Anwendung.  

 
§ 12 Einstellung von Inhalten in den Dienst, 

Verantwortlichkeit für Inhalte  
 
1. Aareon wird die von dem Teilnehmer zur 

Verfügung gestellten und in den Dienst ein-
gestellten Inhalte ausdrücklich als solche des 
Teilnehmers kennzeichnen. Aareon weist da-
rauf hin, dass jeder Teilnehmer selbst für die 
von ihm veröffentlichten Inhalte verantwort-
lich ist. 

 
2. Der Teilnehmer ist für die von ihm eingestell-

ten Inhalte selbst verantwortlich. Er steht 
insbesondere dafür ein, dass die Inhalte nicht 
rechtswidrig sind und keine Rechte Dritter 
(z. B. Urheber- und Leistungsschutzrechte, 
Marken, Patente und sonstige Eigentums- 
oder Persönlichkeitsrechte) verletzen. Aa-
reon ist nicht zur Prüfung verpflichtet, ob ein 
eingestellter Inhalt Rechte Dritter beeinträch-
tigt oder gegen objektives Recht verstößt. 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die von ihm 
eingestellten Inhalte zu berichtigen bzw. zu 
löschen, sofern sie gegen geltendes Recht 
verstoßen. 

 
3. Der Teilnehmer stellt Aareon von allen 

Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit 
den von ihm eingestellten Inhalten frei. Ver-
öffentlicht Aareon bei verständiger Würdi-
gung des Einzelfalls zur Schadensgeringhal-
tung eine Gegendarstellung oder vergleichba-
re Mitteilungen, so hat der Teilnehmer deren 
angemessene Kosten zu ersetzen. 

 
4. Der Teilnehmer haftet dafür, dass von ihm 

übermittelte Dateien keine Viren oder ver-
gleichbare Schadsoftware enthalten. Ent-
sprechende Dateien kann Aareon löschen, 
ohne dass dem Teilnehmer hieraus Ansprü-
che zustehen. Aareon behält sich Ersatzan-
sprüche wegen virenbedingter Schäden vor. 

 

5. Der Teilnehmer wird den Dienst weder zum 
Abruf noch zur Verbreitung von sitten- oder 
rechtswidrigen Inhalten nutzen. Er wird die 
Privatsphäre anderer respektieren und daher 
in keinem Fall belästigende, schädigende, ge-
fährdende, verleumderische, bedrohende, 
gewaltverherrlichende, rassistische oder 
sonstige verwerfliche Inhalte über den Dienst 
verschicken. 

 
6. Der Teilnehmer ist dafür verantwortlich, dass 

von ihm in den Dienst eingestellte Dateien 
frei von Schadsoftware sind. Aareon ist nicht 
verpflichtet, derartige Dateien auf Schad-
software zu überprüfen. 

 
 
§ 13 Sperrung des Zugangs und der Inhalte 
 
Aareon ist berechtigt, bei begründetem Verdacht 
der missbräuchlichen Benutzung von Benutzerken-
nungen und Passwörtern den Zugang zu dem 
Dienst für diese Kennungen zu sperren und bei der 
Einstellung von Daten, durch welchen die geltenden 
Gesetze oder die Rechte Dritter verletzt werden, 
den Zugriff auf die entsprechenden Inhalte zu 
sperren. 
 
Verletzen eingestellte Inhalte geltendes Recht und 
drohen Aareon aufgrund der behaupteten Rechts- 
oder Gesetzesverletzung eigene Schäden, ist 
Aareon berechtigt, ohne vorherige Anhörung des 
Teilnehmers die entsprechenden Inhalte zu sperren. 
 
§ 14 Mitwirkung 
 
1. Der Teilnehmer wird erforderliche Änderun-

gen und Aktualisierungen seiner Stammda-
ten unverzüglich und im System vornehmen 
und Aareon hierüber informieren. 

 
2. Der Teilnehmer ist verpflichtet, Aareon die 

für die Berechnung der Vergütung erforderli-
che Anzahl der Verwaltungseinheiten mitzu-
teilen. Die Mitteilung der für die Höhe der 
Vergütung maßgeblichen Einheiten erfolgt 
erstmalig nach Vertragsschluss, danach je-
weils zum Beginn eines Kalenderjahres. 
 

3. Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei der 
Anmeldung richtige und vollständige Anga-
ben zu dem vorgesehenen für ihn maßgebli-
chen Zahlungsmittel (z. B. Bankverbindung, 
Kreditkarte) zu machen; sollten die Angaben 
unzutreffend sein und eine Einziehung der 
Gebühren deshalb oder aus einem anderen in 
der Sphäre des Nutzers liegenden Grund 
fehlschlagen oder eine Rückbelastung erfol-
gen, trägt das Nutzer sämtliche damit ver-
bundenen Kosten. 

 
4. Der Teilnehmer stellt, soweit nichts anderes 

vereinbart ist, auf seine Kosten und Gefahr 
alle zur Leistungserbringung erforderlichen 
Daten und Informationen zur Verfügung. 

 
5. Der Teilnehmer ist verpflichtet, keine An-

wendungen auszuführen, die zu einer Verän-
derung der physikalischen oder logischen 
Struktur der genutzten Netze und Applikatio-
nen führen können, 

 
6. Der Teilnehmer ist verpflichtet, beim Versand 

von elektronischen Rechnungen nur Belege 
einzuliefern die den Teilnehmer oder ein mit 
ihm verbundenes Unternehmen im Sinne von 
§§ 15ff AktG als Rechungsaussteller be-
zeichnen.  

 
§ 15 Zustandekommen von Verträgen 
 
1. Aareon wird im Rahmen der Infrastruktur des 

Dienstes gemäß der Verfahrensbeschreibung 
Möglichkeiten zum Abschluss von Verträgen 
mit anderen Teilnehmern zur Verfügung stel-
len. Aareon ist dabei nicht Vermittler, nicht 
Auftragnehmer oder Auftraggeber und nicht 
Vertreter des Auftragnehmers oder Auftrag-
gebers. 

 
Soweit Willenserklärungen unter Nutzung des 
Dienstes abgegeben werden, stellt Aareon zu 
deren Übermittlung lediglich die technischen 
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Voraussetzungen und Funktionalität der In-
ternet-Plattform zur Verfügung und kommt 
ein Vertragsverhältnis mit Aareon nicht zu-
stande. 

 
2. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 

vereinbart ist, sind die Teilnehmer verant-
wortlich für das wirksame Zustandekommen 
von Verträgen zwischen ihnen, die ordnungs-
gemäße Ausführung und Erfüllung dieser Ver-
träge, die Einhaltung von Formerfordernis-
sen, den Inhalt, Gegenstand und die Rechts-
wirksamkeit von Willenserklärungen, die un-
ter Nutzung des Dienstes abgegeben werden, 
die wirksame Einbeziehung der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Teilnehmers oder 
des Dritten noch die Bonität und Leistungs-
fähigkeit der Parteien. 

 
Die Pflichten der Aareon bei der Funktionali-
tät Digitale Signatur bleiben hiervon unbe-
rührt. 

 
§ 16 Mängelansprüche 
 
Als Mangel im Sinne dieses Vertrages gelten 
Abweichungen des Dienstes von der in der Bedie-
nungsanleitung oder der Verfahrensbeschreibung 
beschriebenen Funktionsweise, soweit diese 
Abweichungen die Tauglichkeit des Dienstes zum 
vertragsgemäßen oder in der Bedienungsanleitung 
oder Verfahrensbeschreibung beschriebenen 
Gebrauch nicht nur unerheblich beeinträchtigen. 
Unerheblich ist ein Mangel insbesondere dann, 
wenn er schnell behebbar oder nur von kurzer 
Dauer ist.  
 
Im Gewährleistungsfall ist Aareon zur Nacherfüllung 
binnen angemessener Frist berechtigt und ver-
pflichtet. Im Falle einer wesentlichen Störung kann 
der Teilnehmer nach fruchtlosem Ablauf einer von 
ihm zu setzenden angemessenen Nachfrist die 
Vergütung mindern. Das Recht zur außerordentli-
chen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
hiervon unberührt. 
 
Voraussetzung des Gewährleistungsanspruchs ist, 
dass der Teilnehmer alle zumutbaren Mitwirkungen 
an der Fehlerbeseitigung durchführt, insbesondere 
den Systemmangel in nachvollziehbarer Form unter 
Angabe der für die Fehlererkennung zweckdienli-
chen Informationen, unmittelbar nach dem Auftre-
ten mitteilt. 
 
Beschreibungen des Dienstes in irgendeiner Form, 
bspw. in Prospekten oder im Handbuch, sind 
grundsätzlich keine Garantieerklärung. 
 
Eine darüber hinausgehende Gewährleistung, 
insbesondere für Mangelfolgeschäden, ist, vorbe-
haltlich der Regelung des § 17, ausgeschlossen. 
 
§ 17 Haftung 
 
In allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher 
Haftung leistet Aareon Schadensersatz oder Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen nur: 
 
a) bei Vorsatz und bei Fehlen einer Beschaffen-
heit, für die Aareon eine Garantie übernommen hat, 
in voller Höhe;  
 
b) bei grober Fahrlässigkeit nur in Höhe des 
typischen vorhersehbaren Schadens, der durch die 
verletzte Pflicht verhindert werden sollte; diese 
Beschränkung gilt nicht, soweit der Schaden durch 
gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte der 
Aareon verursacht wurde; 
 
c) bei einfacher Fahrlässigkeit nur aus Verlet-
zung einer wesentlichen Pflicht, wenn dadurch der 
Vertragszweck gefährdet ist und nur in Höhe des 
typischen vorhersehbaren Schadens, der durch die 
verletzte Pflicht verhindert werden sollte, jedoch 
stets beschränkt auf € 50.000 pro Schadensfall, 
insgesamt auf höchstens € 250.000 aus dem 
Vertrag; 
d) darüber hinaus nur soweit Aareon gegen die 
aufgetretenen Schäden versichert ist, im Rahmen 
der Versicherungsdeckung und aufschiebend 
bedingt durch die Versicherungszahlung. 
Der Einwand des Mitverschuldens bleibt offen. Die 
Haftungsbegrenzungen gemäß Absatz 1 gelten 

nicht bei der Haftung für Personenschäden und bei 
der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
Für alle Ansprüche gegen Aareon auf Schadenser-
satz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen bei 
vertraglicher und außervertraglicher Haftung gilt – 
außer in Fällen unbeschränkter Haftung – eine 
Verjährungsfrist von einem Jahr. Die Verjährungs-
frist beginnt mit dem in § 199 Abs. 1 BGB bestimm-
ten Zeitpunkt. Sie tritt spätestens mit Ablauf der in 
§ 199 Abs. 3 und 4 BGB bestimmten Höchstfristen 
ein. Die abweichend geregelte Verjährungsfrist für 
Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln bleibt 
von den Regelungen dieses Absatzes unberührt. 
Soweit Aareon auf Schadensersatz haftet, umfasst 
der Anspruch Aufwendungen für die Wiederbe-
schaffung zerstörter oder fehlerhaft aufgezeichne-
ter lokaler Daten nur, soweit diese aus maschinen-
lesbaren Sicherungskopien des Vertragspartners 
rekonstruiert werden können. Das gilt nicht für den 
Verlust von Daten, die auch bei regelmäßiger 
mindestens täglicher Datensicherung nicht gesi-
chert gewesen wären. 
 
Falls der Vertragspartner eine weitergehende 
Sicherung gegen Schadensfälle wünscht, werden 
die Parteien durch individuelle Absprachen hierfür 
sorgen. 
 
Aareon hat keinen Einfluss auf die vom Teilnehmer 
und von sonstigen Dritten über den Dienst ausge-
tauschten Dateien. Insbesondere gewährleistet 
Aareon nicht, dass die von dem Teilnehmer und 
Dritten eingestellten Dateien technisch verarbeitbar 
und frei von Schadsoftware sind. 
 
§ 18 Laufzeit und Beendigung des Vertrages 
 
Der Vertrag gilt unbefristet, wenn keine feste 
Laufzeit vereinbart ist.  
 
Nach Ablauf der festen Laufzeit oder bei einem 
unbefristeten Vertrag sind die Parteien berechtigt, 
diesen Vertrag ordentlich mit einer Frist von 4 
Wochen zum Quartalsende zu kündigen. 
 
Kündigungen der Vertragspartner bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. 
 
Nach Beendigung des Vertrages werden die Daten 
des Teilnehmers gelöscht. Aareon übergibt die in 
dem Dienst gespeicherten Daten des Teilnehmers 
auf dessen Wunsch und gegen gesonderte Vergü-
tung vor der Löschung auf Datenträger in einem 
gängigen Datenformat. Von der Löschung sind 
solche Daten ausgenommen, die in der Funktionali-
tät Elektronischer Aktenordner gespeichert sind. 
 
§ 19 Ergänzende Vereinbarungen 
 
Aareon ist berechtigt, den Teilnehmer in die Refe-
renzkundenliste der Aareon-Gruppe aufzunehmen 
und den Namen des Teilnehmers im Zusammen-
hang mit den Produkten und Leistungen der 
Aareon-Gruppe gegenüber Dritten und in Veröffent-
lichungen unabhängig vom Medium (z. B. Internet, 
Presse, Angebote, Präsentationen, Interviews etc.) 
zu erwähnen. Der Teilnehmer kann die Zustimmung 
hierzu jederzeit schriftlich für die Zukunft wieder 
entziehen. 
 
Sollte eine Regelung dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen unwirksam oder undurchführ-
bar sein, gilt das als vereinbart, was der unwirksa-
men oder undurchführbaren Klausel wirtschaftlich 
am nächsten kommt. 
 
§ 20 Sonstiges 
 
1. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

Zusagen und Garantien, gleich welcher Art, 
die eine weitergehende Einstandspflicht der 
Aareon begründen, als in diesen Vertragsbe-
dingungen festgelegt ist, bedürfen der aus-
drücklichen und schriftlichen Bestätigung 
durch Aareon. 

 
2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und 

im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist 
Frankfurt am Main. 

 
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Teilnah-

mevertrages oder dieser Vertragsbedingun-

gen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen 
wirksam. Anstelle der ganz oder teilweise 
unwirksamen Regelung tritt das in Kraft, was 
die Parteien bei verständiger Würdigung der 
ganz oder teilweise unwirksamen Regelung 
unter Berücksichtigung des angestrebten 
wirtschaftlichen Erfolges vereinbart hätten, 
falls ihnen dieser Umstand bekannt gewesen 
wäre. Das Gleiche gilt, sofern einer der Ver-
träge oder eine der Vertragsbedingungen ei-
ne Regelungslücke enthält. 

 
§ 21 Ergänzende Bedingungen für die Funktio-

nalität Digitale Signatur 
 
1. Aareon erbringt die in der Leistungsbe-

schreibung beschriebenen Leistungen. Die 
Einzelheiten der Leistungen und des Verfah-
rens sowie die Anforderungen an die Sys-
temumgebung (benötigte Hard- und Software 
sowie Voraussetzungen zur Datenanbindung) 
sind in der Leistungsbeschreibung darge-
stellt. 

 
2. Aareon ist nach diesem Vertrag nicht ver-

antwortlich für den Inhalt eingehender oder 
versandter Rechnungen. Aareon übernimmt 
insbesondere keine Haftung dafür, dass 
Rechnungen den Teilnehmer oder seine Ge-
schäftspartner zum Vorsteuerabzug berech-
tigen. Dies gilt nicht, soweit Aareon gemäß 
Leistungsbeschreibung zur Erbringung von 
Leistungen verpflichtet ist, die Voraussetzung 
eines Vorsteuerabzuges sind. 

 
3. Aareon weist darauf hin, dass ein Rech-

nungsaustausch zwischen Rechnungssteller 
und Rechnungsempfänger über Mareon nur 
dann einwandfrei funktioniert, wenn Rech-
nungssteller und Rechnungsempfänger kom-
patible Systeme betreiben und die notwendi-
gen Anpassungen in ihren Systemen vorge-
nommen haben. Der Teilnehmer ist verant-
wortlich, dass seine Geschäftspartner, mit 
denen er über Mareon Rechnungen austau-
schen möchte, bei sich die erforderlichen 
Systemvoraussetzungen schaffen und auf-
recht erhalten. 

 
4. Der Teilnehmer ist verantwortlich für die 

Schaffung der in der Leistungsbeschreibung 
dargestellten technischen Voraussetzungen. 
Er ist verantwortlich für den Betrieb eines 
geeigneten digitalen Archivierungssystems. 
Der Teilnehmer beauftragt Aareon mit einem 
gesonderten Beratungsvertrag insbesondere 
mit der Vornahme der erforderlichen Anpas-
sungen seines ERP-Systems und seines 
Archivierungssystems sowie mit der Einrich-
tung der erforderlichen Schnittstellen für den 
Datentransfer. 

 
5. Der Teilnehmer bevollmächtigt Aareon, 

eingehende elektronisch signierte Rechnun-
gen für ihn in Empfang zu nehmen und die 
Gültigkeit des Signaturzertifikats eingehen-
der signierter Dokumente zu überprüfen. 

 
6. Der Teilnehmer bevollmächtigt Aareon, für 

ihn und in seinem Namen elektronisch sig-
nierte Rechnungen zu versenden. 

 
7. Aareon wird bevollmächtigt, Untervollmach-

ten zu erteilen. 
 

8. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass Aareon 
sowohl für Rechnungsaussteller und Rech-
nungsempfänger Dienstleistungen erbringt 
und zum Versand und zum Empfang von 
Rechnungen bevollmächtig ist. Der Teilneh-
mer ist damit einverstanden, dass Aareon 
gleichzeitig für ihn und seinen Vertragspart-
ner (Rechnungsaussteller/Rechnungsem-
pfänger) in Bezug auf den Versand und den 
Empfang derselben Rechnung als Stellvertre-
ter tätig wird (§ 181 BGB). 


